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§ 21 SchUG-BKV Modulbeurteilung

SchUG-BKYV - Schulunterrichtsgesetz fur Berufstatige, Kollegs und Vorbereitungslehrgange

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Die Beurteilung der Leistungen eines Studierenden in einem Modul erfolgt durch den Lehrer des betreffenden
Moduls unter Zugrundelegung aller im betreffenden Modul erbrachten Leistungen.

2. (2)Wenn der Lehrer eine sichere Leistungsbeurteilung nicht treffen kann, so hat er spatestens innerhalb der
letzten zwei Wochen des Halbjahres eine Leistungsfeststellung (§ 19) anzuordnen. Tritt der Studierende zu dieser
Leistungsfeststellung nicht an, so ist er in diesem Modul nicht zu beurteilen.

3. (3)Auf Wunsch des Studierenden ist in jedem Modul eine Leistungsfeststellung & 19) durchzufihren. Das
Ansuchen ist so zeitgerecht zu stellen, dass die Durchfiihrung der Prifung moglich ist.

In Kraft seit 01.09.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/schug-b/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/schug-b/paragraf/19
file:///

	§ 21 SchUG-BKV Modulbeurteilung
	SchUG-BKV - Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge


